
VORSORGEVOLLMACHT

II.  Vollmachtserteilung

Hiermit erteile ich,

Name, Vorname, Geburtsdatum

(Vollmachtgeber/in)Vollmacht an

Name, Vorname

Geburtsdatum

(bevollmächtigte Person)

Adresse, Telefon, Telefax

Sollte/n obige Person/en nicht willens oder in der Lage sein, mich zu vertreten, bestimme ich als Ersatzbevollmächtigten

III.  Umfang der Vollmacht

Die bevollmächtigte Person ist berechtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich nachfolgend mit "Ja" angekreuzt 
habe.

Post- und Fernmeldeverkehr

I.  Vorbemerkung
Die nachfolgende Vollmacht soll insbesondere dann gelten, wenn ich aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage 
bin, meine persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dies habe ich mit der bevollmächtigten Person so 
vereinbart. Durch diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden. 
Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und bei Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.

Ich behalte mir den jederzeitigen Widerruf der Vollmacht vor. Mir ist bekannt, dass ich im Fall eines Widerrufs die Vollmacht im 
Original vom Bevollmächtigten unverzüglich zurückfordern muss. Solange er sich im Besitz der Originalurkunde befindet, kann 
die Vollmacht  trotz des Widerrufs gutgläubigen Dritten gegenüber fortbestehen.

1. Persönlicher Bereich
Die Vollmacht umfasst das Recht zu meiner Vertretung in persönlichen und allen 
nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten, soweit dies rechtlich zulässig ist. NeinJa

Behörden usw.
Die bevollmächtigte Person darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und 
Sozialleistungsträgern vertreten. Ja Nein

Sie darf die für mich bestimmte Post - auch mit dem Vermerk "eigenhändig" - entgegennehmen und 
öffnen. Das gilt auch für E-Mails, Telefonanrufe und das Abhören von Anrufbeantwortern und der Mailbox. 
Zudem darf sie über den Verkehr mit Telekommunikationsmitteln entscheiden und alle hiermit  
zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben. Ja Nein

Vertretung vor Gericht

Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen. Ja Nein

Untervollmacht

Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen. Ja Nein

Digitale Medien
Sie darf unabhängig vom Zugangsmedium (z.B. PC, Tablet, Smartphone) auf meine sämtlichen Daten 
im World Wide Web (Internet), insbesondere Benutzerkonten, zugreifen und hat das Recht zu entscheiden, 
ob diese Inhalte beibehalten, geändert oder gelöscht werden sollen oder dürfen. Sie darf sämtliche hierzu 
erforderlichen Zugangsdaten nutzen und diese anfordern. Ja Nein



Gesundheitsangelegenheiten

Ja Nein

Sie ist berechtigt, über die häusliche Pflege, die vorübergehende oder dauernde Unterbringung 
in einem Pflegeheim, einem Krankenhaus, einer Reha-Klinik oder einer geschlossenen Anstalt 
zu entscheiden (§ 1906 BGB). Ja Nein

Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitsfürsorge entscheiden, ebenso 
über alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen in  
einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.

Ja Nein

Sie darf insbesondere in jegliche Maßnahmen zu Untersuchungen des Gesundheitszustandes 
in Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe einwilligen oder diese verweigern oder widerrufen, 
auch wenn die Nichtvornahme der Maßnahme für mich mit Lebensgefahr 
verbunden sein könnte oder ich dadurch einen schweren oder länger dauernden gesundheit- 
lichen Schaden erleiden könnte (§ 1904 BGB).1)

Ja

Ja

Nein

Nein

Sie darf somit auch die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder 
Maßnahmen erteilen.1)

Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB),  
ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Abs. 3 BGB) und über  
freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettseitenteile, Medikamente u. Ä.) in einem Heim oder 
in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen zu meinem 
Wohle erforderlich ist.2)

Sie darf einen Heimvertrag abschließen und kündigen. Ja Nein

Sie darf einen neuen Mietvertrag abschließen und kündigen. Ja Nein

Ja Nein

Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde 
alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten 
Vertrauensperson von der Schweigepflicht.

Ja Nein

1)  In diesen Fällen hat die bevollmächtigte Person eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen, wenn nicht zwischen 
der bevollmächtigten Person und dem behandelnden Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung 
oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Patienten entspricht (§ 1904 Abs. 4 und 5 BGB). 
  
2) In diesen Fällen hat die bevollmächtigte Person eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen (§ 1906 Abs. 2, 3a und 5 BGB).

Die bevollmächtigte Person darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus 
dem Mietvertrag über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen und 
meinen Haushalt auflösen.

Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten

Ja Nein



Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und 
Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und ent- 
gegennehmen sowie Anträge stellen, abändern und zurücknehmen, namentlich

über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen,
Zahlungen und Wertgegenstände annehmen,

Verbindlichkeiten eingehen,

Ja Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben, also mich im 
Geschäftsverkehr mit Banken und Kreditinstituten vertreten,

Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist.

Vermögensvorsorge

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:

Achtung: 
Banken, Sparkassen und Kreditinstitute verlangen oft eine Vollmacht auf bankeigenen Vordrucken! Für die Erledigung von Bankangelegenheiten im Rahmen der 
Vermögenssorge sollten Sie deshalb auf die angebotenen Konto- und Depotvollmachten, die Sie bei Ihrem Bankinstitut erhalten, zurückgreifen.  
Die Bevollmächtigung über Konten und Depots ist grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse vorzunehmen. Damit können etwaige spätere Zweifel an der 
Wirksamkeit der Bevollmächtigung ausgeschlossen werden.  
  
Konto- oder Depotvollmachten berechtigen den Bevollmächtigten sämtliche mit der Konto- und Depotführung in Zusammenhang stehende Geschäfte zu 
erledigen. Unnötige Geschäfte, wie zum Beispiel der Abschluss von Termingeschäften etc., sind hiervon nicht erfasst. 
  
Für Inmobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handelsgewerbe empfiehlt sich eine notariell beurkundete Vollmacht.



Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtnehmers

Ort, Datum Unterschrift des Vollmachtgebers

Vorstehende Unterschrift / Das vorstehende Handzeichen von Name

geb. wohnhaft in

ausgewiesen durch Personalausweis Nr. / Reisepass Nr. / persönlich bekannt,  wurde in 

meiner Gegenwart vollzogen / anerkannt. Die Echtheit wird hiermit öffentlich beglaubigt.

Dingolfing, den

Betreuungsstelle des Landratsamtes Dingolfing-Landau

Unterschrift Urkundsperson Siegel

IV. Geltungsdauer, Betreuung

Ich will, dass die Vollmacht über den Tod hinaus bis zum Widerruf durch die Erben  
fortgilt. 
  
Betreuungsverfügung 
  
Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung ("rechtliche Betreuung") erforderlich 
sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen.

Geltung über den Tod hinaus

Ja Nein

Ja Nein

Weitere Regelungen über den Tod hinaus


VORSORGEVOLLMACHT
II.  Vollmachtserteilung
Hiermit erteile ich,
(Vollmachtgeber/in)
Vollmacht an
(bevollmächtigte Person)
Sollte/n obige Person/en nicht willens oder in der Lage sein, mich zu vertreten, bestimme ich als Ersatzbevollmächtigten
III.  Umfang der Vollmacht
Die bevollmächtigte Person ist berechtigt, mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich nachfolgend mit "Ja" angekreuzt habe.
Post- und Fernmeldeverkehr
I.  Vorbemerkung
Die nachfolgende Vollmacht soll insbesondere dann gelten, wenn ich aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung nicht mehr in der Lage bin, meine persönlichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten selbst zu regeln. Dies habe ich mit der bevollmächtigten Person so vereinbart. Durch diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden.
Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorlegen kann.
Ich behalte mir den jederzeitigen Widerruf der Vollmacht vor. Mir ist bekannt, dass ich im Fall eines Widerrufs die Vollmacht im Original vom Bevollmächtigten unverzüglich zurückfordern muss. Solange er sich im Besitz der Originalurkunde befindet, kann die Vollmacht  trotz des Widerrufs gutgläubigen Dritten gegenüber fortbestehen.
1. Persönlicher Bereich
Die Vollmacht umfasst das Recht zu meiner Vertretung in persönlichen und allen nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten, soweit dies rechtlich zulässig ist. 
Behörden usw.
Die bevollmächtigte Person darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und
Sozialleistungsträgern vertreten.
Sie darf die für mich bestimmte Post - auch mit dem Vermerk "eigenhändig" - entgegennehmen und
öffnen. Das gilt auch für E-Mails, Telefonanrufe und das Abhören von Anrufbeantwortern und der Mailbox.
Zudem darf sie über den Verkehr mit Telekommunikationsmitteln entscheiden und alle hiermit 
zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsabschlüsse, Kündigungen) abgeben.
Vertretung vor Gericht
Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshandlungen aller Art vornehmen.
Untervollmacht
Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen.
Digitale Medien
Sie darf unabhängig vom Zugangsmedium (z.B. PC, Tablet, Smartphone) auf meine sämtlichen Datenim World Wide Web (Internet), insbesondere Benutzerkonten, zugreifen und hat das Recht zu entscheiden,
ob diese Inhalte beibehalten, geändert oder gelöscht werden sollen oder dürfen. Sie darf sämtliche hierzuerforderlichen Zugangsdaten nutzen und diese anfordern.
Gesundheitsangelegenheiten
Sie ist berechtigt, über die häusliche Pflege, die vorübergehende oder dauernde Unterbringung
in einem Pflegeheim, einem Krankenhaus, einer Reha-Klinik oder einer geschlossenen Anstalt
zu entscheiden (§ 1906 BGB). 
Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitsfürsorge entscheiden, ebenso
über alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)stationären Pflege. Sie ist befugt, meinen in 
einer Patientenverfügung festgelegten Willen durchzusetzen.
Sie darf insbesondere in jegliche Maßnahmen zu Untersuchungen des Gesundheitszustandes
in Heilbehandlungen und ärztliche Eingriffe einwilligen oder diese verweigern oder widerrufen,
auch wenn die Nichtvornahme der Maßnahme für mich mit Lebensgefahr
verbunden sein könnte oder ich dadurch einen schweren oder länger dauernden gesundheit-
lichen Schaden erleiden könnte (§ 1904 BGB).1)
Sie darf somit auch die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder
Maßnahmen erteilen.1)
Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB), 
ärztliche Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Unterbringung (§ 1906 Abs. 3 BGB) und über 
freiheitsentziehende Maßnahmen (z.B. Bettseitenteile, Medikamente u. Ä.) in einem Heim oder
in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange dergleichen zu meinem
Wohle erforderlich ist.2)
Sie darf einen Heimvertrag abschließen und kündigen.
Sie darf einen neuen Mietvertrag abschließen und kündigen.
Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde
alle mich behandelnden Ärzte und nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Vertrauensperson von der Schweigepflicht.
1)  In diesen Fällen hat die bevollmächtigte Person eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen, wenn nicht zwischen
der bevollmächtigten Person und dem behandelnden Arzt Einvernehmen darüber besteht, dass die Erteilung, die Nichterteilung
oder der Widerruf der Einwilligung dem Willen des Patienten entspricht (§ 1904 Abs. 4 und 5 BGB).
 
2) In diesen Fällen hat die bevollmächtigte Person eine Genehmigung des Betreuungsgerichts einzuholen (§ 1906 Abs. 2, 3a und 5 BGB).
Die bevollmächtigte Person darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag über meine Wohnung einschließlich einer Kündigung wahrnehmen und meinen Haushalt auflösen.
Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten
Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshandlungen und
Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vornehmen, Erklärungen aller Art abgeben und ent-
gegennehmen sowie Anträge stellen, abändern und zurücknehmen, namentlich
über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen,
Zahlungen und Wertgegenstände annehmen,
Verbindlichkeiten eingehen,
Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes abgeben, also mich im
Geschäftsverkehr mit Banken und Kreditinstituten vertreten,
Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer rechtlich gestattet ist.
Vermögensvorsorge
Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:
Achtung:
Banken, Sparkassen und Kreditinstitute verlangen oft eine Vollmacht auf bankeigenen Vordrucken! Für die Erledigung von Bankangelegenheiten im Rahmen der Vermögenssorge sollten Sie deshalb auf die angebotenen Konto- und Depotvollmachten, die Sie bei Ihrem Bankinstitut erhalten, zurückgreifen. 
Die Bevollmächtigung über Konten und Depots ist grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse vorzunehmen. Damit können etwaige spätere Zweifel an der Wirksamkeit der Bevollmächtigung ausgeschlossen werden. 
 
Konto- oder Depotvollmachten berechtigen den Bevollmächtigten sämtliche mit der Konto- und Depotführung in Zusammenhang stehende Geschäfte zu erledigen. Unnötige Geschäfte, wie zum Beispiel der Abschluss von Termingeschäften etc., sind hiervon nicht erfasst.
 
Für Inmobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handelsgewerbe empfiehlt sich eine notariell beurkundete Vollmacht.
Vorstehende Unterschrift / Das vorstehende Handzeichen von 
ausgewiesen durch Personalausweis Nr. / Reisepass Nr.
/ persönlich bekannt,  wurde in 
meiner Gegenwart vollzogen / anerkannt. Die Echtheit wird hiermit öffentlich beglaubigt.
Betreuungsstelle des Landratsamtes Dingolfing-Landau
Unterschrift Urkundsperson
Siegel
IV. Geltungsdauer, Betreuung
Ich will, dass die Vollmacht über den Tod hinaus bis zum Widerruf durch die Erben 
fortgilt.
 
Betreuungsverfügung
 
Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung ("rechtliche Betreuung") erforderlich
sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen.
Geltung über den Tod hinaus
Weitere Regelungen über den Tod hinaus
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